






Beachten Sie unbedingt die Tierschutz- und 
Schlachtverordnung Ihres Landes und innerhalb der 
EU die gültige Richtlinie über den Schutz von Tieren 
zum Zeitpunkt der Tötung oder Schlachtung.
Elektrische Treibgeräte sind nur innerhalb von 
Schlachthöfen bei gesunden und unverletzten über 
einem Jahr alten Rindern und über vier Monate alten 
Schweinen, die die Fortbewegung im Bereich der 
Vereinzelung vor oder während des unmittelbaren 
Zutriebs zur Fixationseinrichtung verweigern, zuläs-
sig.  Die Stromstöße dürfen nur auf die Hinterbein-
muskulatur verabreicht werden.
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